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"PRxSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS .; 

A. Z.: S - '1084/Sch 
Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 07/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ........................ .. 

A. Z.: ........................................... . . 3'1. Oktober 198Li-
WJen, am ...................................... . 

.An das" 
Datum: 

Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1q10 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familien
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landv-rirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die bei
liegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent1vurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das ]'arnilienlastenausgJeLchsr;e_ 
setz 1967 geändert wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme zu 
überreichen. 
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~ PKÄSIDENTENKONfERENZ 
DEI LANDWIITSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

AoZo: S - 1084/Sch 
Zum Schreiben vom 260901984 
Zur Zahl 23 0102/3-II/3/84 

An das 
Bundesministerium für Familie, Jugend 
und Konsumentenschutz 

Himmelpfortgasse 9 
1015 Wien 

------------....... 
Wien, am ..... :.: ... ~: ................. ~ ..................... . 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 0741,6377 31, Fernschreiber 13/5451 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das F8.lllilien
-- lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der k~dwirtschaftskammern Österreichs 
beehrt sich, zum vorgelegten Entwurf einer Novelle zum. }i'amilien
lastenausgleichsgesetz 1967 wie folgt Stell~~g zu nemnen: 

Die Präsidentenkonferenz begrüßt die im vorliegenden Gesetzent'wur-: 
genannte Zielvorstellung, die Familienbeihilfe an die gestiegenen 
Lebenshaltungskosten anzupasaeno Es wird allerdings festgestellt~ 
daß die vorgeschlagene Erhöhung der Familienbeihilfe um 100j~ .s 
pro Monat und Kind bei weitem nicht in der Lage ist, die rrestiegenen 

LebenShaltungskosten abzudecken. Der Grundbetrag an Familienbei
hilfe beträgt seit 1. J'anner 1981 je Kind monatlich 1.000,- Sund 
die Erhöhung um 100,- S soll ab 1 0 Jänner 1985 gelten. Ein Ver
gleich mit Hilfe des Verbraucherpreieindex des Österreichischen 

Statistischen Zentral amtes auf der Basis September 1980 - Sentember 

1984 zeigt für diese vier Jahre einen P:r:..e:i._9.9.!l,.f1..t.t~1lll1..2?, 22 %..'!- Um 
eine .Anpassung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu er
reichen, müßte die Familienbeihilfe nicht um 100 - S sondern um _. _____ . ,_. ___ ~_._. ___ ,_, _~_::'...l... __ .~_"'.~ __ ._~~ 

mindeL-tens ?.S.<h- S E.ro MonaLul1d KincL~rhöht '~i.e2'1o Die vorge
schlagene Erhöhung beseitigt den Kaufkraftschwund der Beihilfe 
seit der letzten Festsetzung nicht eillffial zur Hälfteo 

-------.... -----------

15/SN-96/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



......... -----------
15/SN-96/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



.. 
- 2 -

Völlig unterbleiben soll nach dem vorliegenden Enhrurf eine An

passung des Erhöhung,sbetrage_s~<ieJ:.'...1'..?Jll:ilienb--:E?lhil.:f.~Lli~~Kinder ~ 

dem 100 Lebensj~ro_. Der im Gesetz (§ 8 Absa 2 zweiter Satz) ent

haltene Betrag von 200,- S ist seit 10101982 unverä:rldert ge

bliebeno Eine .Anp"gs~~~_G..2Q.i=., somit auf S 230)- :)ro Monat 

und Kind, würde erst die gestiegenen Lebenshaltungskosten von 

knapp 15 % abdeckeno 

Für Vollwaisen und für den Erhöhungsbetrag erheblich behinderter 

Kinder wird ebenfalls eine echte Inflationsabgeltung gefordert 

(§§ 8 Abso 3 und 4 FLAG), 

Darüber hinaus beantragt die Präsidentenkonferenz zur Ililderung der 

Mehrbelastung bzwo Notlage kinderreicher Familien durch Lebens

haltungskostenerhöhung und Erhöhung der Pensionsversicherungsbei-

träge die .:fortf.@r~_~~~_iE!J:a..EJ~~!1:~~~,~Jat-:r.:,_ge2!~~ t.e.g J~b.g~l_tlli"l1~ 
für Mehrkindfamilien (Arto 11 des Bundesgesetzes vom 2901101983, 

•.. ~._".-,--- .• _,-_ ..... *'_ ........ ~---.._.~. ~-_. 

BGBloNro 588) sowie eine spürbare Erhöhung dieser _?o~9:~E.z~l.~~~ 

.yo~_§..._1.~OOO,.:..~für das dritte und jedes weitere Kindo Die Präsident8J'··· 

konferenz verweist auf den gleichlautenden Beschluß des FamiliE:n

poli tischen Beirates beim Bundesministerium für Familie; Jugend Ur'LC 

Konsumentenschutz vom 300 Mai 19840 

Darüber hinaus verweist die Präsidentenkonferenz auf' dj_e lVJ:ikroz,enS1Jf,-' 

Erhebung des Statistischen Zentralarntes über "Kinder;;:,ahl und Kinder-

wunsch nach sozialen Schichten 11 0 Daraus geht hervor, daß Qs-l::;erreicl'", 

Bäuerinnen nach wie vor die meisten Kinder haben: Mit Durchschni t'ts-· 

werten von 3,27 Kindern haben und Itlürlschen sich die Bäuerinnen I-lei t 

mehr Kinder als der Durchschni tt aller Ehefrauen (2,38)? UY.ld auch 

noch deutlich mehr als Hilfsarbeiterinnen, die außerhalb d8r Land

wirtschaft die meisten Kinder bekommen (2?66) •. vglo Wie.l1er Zeitune 

vom 90 Juni 1984! 

Im Interesse der kinderreichen Familien stellt die Präsidentenkon

ferenz der Landwirtschaftskammern deshalb den Antrag an das Bu:ndes

ministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz, den mit der 

Sonderzahlung im Jahr 1984 ansatzweise Itlieder eingeführten Aus

gleich der Lasten von Familien mit mehreren Kindern durch eine 

snürbare Erhöhung der ~onatlichen Familienbeihilfe für das dritte 
• __ .-.--'-, __ --------.... ..-.. __ "-. ... _ . ____ .' ..... --... ___ ,_~- .... ~ ... " .... ~, " ___ -...-~ ... __ ~_.a-......._"'"_._ ..... __ .• '" ..... -,....~, _-" ._.'" ........... __ .... .=< .............. 

. _" .. un~9-es fo1..~I?:..<1e.}~i~llS: einer Familie gesetzlich vorzusehen! Staffelung 

......... ----------------
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der Familienbeihilfe nach der Anzahl der Kinder einer Familie, so
lange die Familienbeihilfen die Kinderkosten nicht abdeckeno 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden WlUlschgemäß gleichzeitig 
dem Präsidium des Nationalrates zugeleiteto 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

........... -------------------
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